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I.	 Problem und Kontroverse

A.	 Problem des Innominatvertrags per se

Als Innominatvertrag versteht man einen gesetzlich nicht 
benannten (vom Lateinischen innominatus) respektive 
einen gesetzlich nicht besonders geregelten Vertrag. Es 
muss folglich im Einzelfall ermittelt werden, welche Be-
stimmungen auf ihn anwendbar sind.1 Grundsätzlich wird 
in der Literatur und in der Rechtsprechung zwischen dem 
gemischten Vertrag und dem Vertrag sui generis – als Un-
terarten des Innominatvertrags – unterschieden.2 

In der Praxis gibt es mittlerweile zahlreiche Innomi-
natverträge: Man denke etwa an den Hauswartvertrag, 
den Pensions- und Pflegevertrag, den Franchisevertrag, 
den Leasingvertrag oder den Joint-Venture-Vertrag.3 Wie 
dieser Rechtsfindungsprozess im Einzelnen zu erfolgen 
hat, ist umstritten. Passt ein Vertrag nicht in das übliche 
Vertragstypenschema, so erscheint dessen eintypische 
Subsumtion als nicht sachgerecht, wenngleich sie eine 
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1	 Ausführlich zum Begriff des Innominatvertrags siehe Anna 
Elisa Stauffer, Methode des Innominatvertrags, Zürich 
2025, 1 ff., insb. 6 f.

2	 Diese herkömmliche Unterscheidung zeitigt jedoch, wie die 
Dissertation zeigt, keine praktischen Unterschiede, siehe Stauf
fer (Fn. 1), 212 ff.

3	 Vgl. die zahlreichen Innominatverträge, die – nach Aufarbei-
tung der Grundlagen – regelmässig in der Literatur (meistens 
alphabetisch geordnet) quasi als «Besonderer Teil» abgehan-
delt werden, siehe etwa BSK OR I-Amstutz/Morin, Einl. vor 
Art. 184 ff. N 59 ff.; Claire Huguenin, Obligationenrecht  – 
Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 2019, N 3720; 
Markus Müller-Chen/Daniel Girsberger/Lorenz Droe-
se, Obligationenrecht – Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich 2017, 
351. 

eindeutige Lösung präsentiert. Greift das Gericht jedoch 
unbedacht in das Vertragskonstrukt ein, dessen Ausge-
staltung primär der Parteiautonomie vorbehalten ist, wird 
die Dynamik im Bereich neuartiger Verträge gehemmt.4 
Aus diesem Grund ist es von essenzieller Bedeutung, sich 
eingehend mit dem Innominatvertrag zu befassen.

B.	 Kontroverse um die Lehre  
des Innominatvertrags

Das Problem des Innominatkontrakts sorgt in der Lite-
ratur regelmässig für Kontroversen: Obschon konstatiert 
wird, dass einem Innominatvertrag dieselbe Methodik 
innewohnt wie einem Nominatvertrag und dadurch eine 
Unterscheidung zu den gesetzlich geregelten Verträgen 
zu relativieren ist,5 stellt sich beim Innominatvertrag die 
methodische Herangehensweise bei der Vertragsergän-
zung oder bei der Eruierung des anwendbaren zwingen-
den Rechts doch anders und komplexer dar.6 Ebendiese 
Komplexität hat denn auch zur Formulierung von sechs 
verschiedenen Theorien zur Rechtsanwendung geführt, 
deren praktische Umsetzung in der Rechtsprechung un-
ter dem vagen Stichwort des «Methodenpluralismus» er-
folgt.7 Erklärtes Ziel der Dissertation ist es deshalb, «die 

4	 Siehe Stauffer (Fn. 1), 20–26.
5	 Genannt sei etwa BSK OR I-Amstutz/Morin, Einl. vor 

Art. 184 ff. N 6; ZK OR-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 
N 627–631; CR CO-Thévenoz/De Werra, Intro. art. 184–
529 N 7; CR CO-Morin, Art. 1 N 64.

6	 So auch OFK OR-Huber-Purtschert, Innominatkontrakte, 
N 2–37; BK OR-Müller, Einl. in das OR, N 126.

7	 Der Methodenpluralismus, also die Anwendung aller Theo-
rien zusammen, ist primär aus der Vertragsauslegung bekannt, 
bei der sich die Frage nach der Hierarchie der Auslegungska-
nones stellte. Im Zusammenhang mit den Theorien zum Inno-
minatvertrag wird der Begriff wiederum aufgegriffen, siehe 
hierzu Stauffer (Fn. 1), 204 f.
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Methode der Rechtsfindung beim Innominatvertrag zu 
schärfen».8

Obgleich die Wurzeln des Innominatvertrags bis in die 
römische Antike zurückreichen, war die Auseinanderset-
zung mit diesen Verträgen nicht immer gleich und teils 
auch umstritten. Nach Jean Domat – einem der bedeu-
tendsten französischen Rechtsgelehrten des 17. Jahrhun-
derts, dessen Werk später den Code civil massgeblich 
mitprägte – kann die Unterscheidung zwischen gesetzlich 
geregelten Verträgen und gesetzlich nicht geregelten Ver-
trägen unterlassen werden. Man brauche sich nicht wei-
ter mit den Innominatverträgen zu befassen, da sie dem 
römischen Recht eigentümlich seien. Weiter hält er fest, 
dass eine solche Befassung unnötig in Verlegenheit brin-
gen würde.9 Dennoch tragen sämtliche Rechtsordnungen, 
die auf dem römischen Recht basieren, dieses Erbe weiter. 
So besteht im europäischen Rechtskreis sowohl für die Li-
teratur als auch für die Rechtsprechung und Rechtspraxis 
bis heute die Problematik des Innominatvertrags.10

C.	 Praktische Relevanz der Fragestellung

Art. 19 OR11 räumt den Parteien eine weitreichende Ge-
staltungsfreiheit ein: Sie können Verträge nicht nur inner-
halb eines weit gefassten Rahmens individuell ausgestal-
ten, sondern auch gänzlich neue Vertragsformen schaffen 
und sich damit von den gesetzlich normierten Modellen 
lösen. Diese Offenheit wirft eine zentrale dogmatische 
Frage auf: Welche Rechtsnormen sind auf solche Innomi-
natverträge anwendbar?

Die Antwort darauf ist von praktischer Relevanz, ins-
besondere im Fall lückenhafter Verträge, bei denen dispo-
sitive Bestimmungen zur objektiven Vertragsergänzung 
herangezogen werden müssen. Ebenso relevant ist sie mit 
Blick auf die Frage, ob zwingendes Recht, das für einen 
bestimmten Vertragstyp im Besonderen Teil gilt, zu be-
achten ist, wenn eine Nähe zu einem solchen festgestellt 
wird. Grundsätzlich findet auf einen Innominatvertrag 
zunächst nur der Allgemeine Teil des Obligationenrechts 
unmittelbare Anwendung. Dieser erweist sich jedoch  – 

8	 Stauffer (Fn. 1), 29 (eigene Hervorhebung).
9	 Jean Domat, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, Paris 

1689–1694, livre I, titre I, n°7, lit. u: «Il n’est pas nécessaire 
d’expliquer icy la difference qu’on faisoit dans le Droit Romain 
entre les contracts qui avoient un nom, & ceux qui n’en avoient 
point. Ces subtilitez qui ne sont pas de nôtre usage, embarras-
seraient inutilment.» Das entsprechende Zitat ist im Eingang 
der Dissertation abgebildet.

10	 Siehe Stauffer (Fn. 1), 16–20.
11	 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 
1911 (SR 220).

etwa bei Dauerschuldverhältnissen – häufig als unzurei-
chend, sodass ergänzend auf den Besonderen Teil des OR 
zurückgegriffen werden muss.

Die Zuordnung geeigneter Normen erfolgt typischer-
weise anhand funktionaler Kriterien wie dem Leistungs-
inhalt oder den wirtschaftlichen Interessen der Parteien. 
Bei komplexen Vertragskombinationen oder partiellen 
Neukreationen gestaltet sich diese Einordnung jedoch 
überaus anspruchsvoll. Kontrovers diskutiert wird etwa 
die Übertragbarkeit des jederzeitigen Kündigungsrechts 
beim Auftrag nach Art. 404 OR, der mietrechtlichen 
Schutzbestimmungen, zum Beispiel Art. 269 ff. OR oder 
Art. 271 ff. OR, oder der Kundschaftsentschädigung im 
Agenturvertrag nach Art. 418u OR, sofern der Inno-
minatvertrag entsprechende Merkmale aufweist. Diese 
Zuordnung kann zudem prozessuale Auswirkungen ha-
ben – etwa hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit von 
Spezialgerichten wie Miet- oder Arbeitsgerichten.

II.	 Verständnis des Konzepts und 
der Theorien und deren praktische 
Auswirkung

A.	 Historische Wurzeln und Entwicklung  
des Innominatvertrags

Um den Hintergrund der im Kodifikationszeitalter be-
sonders zutage tretenden Diskussion zu erfassen, ist zu-
nächst die dogmatische Entwicklung ausgehend von der 
römischen Antike bis zum Zeitalter der Kodifikationen zu 
würdigen. Es handelt sich hierbei nicht um einen kurso-
rischen historischen Rückblick, sondern um eine vertiefte 
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung, welche die 
Grundlage der heute noch bestehenden Diskussionen bil-
det. Damit wird die schweizerische Lösung eingeordnet. 
Hierbei ist hervorzuheben, dass die französischen sowie 
die deutschen Rechtsschulen und Kodifikationen stilbil-
dend auf die schweizerische Lehre und Rechtsprechung 
gewirkt hatten.12

Dass nicht alle Verträge im Gesetz besonders gere-
gelt werden, ist mit Blick auf die Schweiz eine bewusste 
Entscheidung des Gesetzgebers, der die Ermittlung des 
richtigen anwendbaren Rechts den Gerichten überlas-
sen wollte. So hat man entsprechend im Jahre 1911 einen 
Antrag von zwei Zürcher Anwälten abgelehnt, der die 
Aufstellung einer methodischen Norm für gemischte 
Verträge zum Ziel hatte.13 Damit sollte eine flexible und 

12	 Stauffer (Fn. 1), 33 ff.
13	 Stauffer (Fn. 1), 70 f.
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einzelfallgerechte Rechtsfindung auf dem «Experimen-
tierfeld» der Innominatverträge gewährleistet werden.14 
Fraglich ist, ob der Gesetzgeber damit nicht ein komple-
xes Problem an die Rechtsprechung delegiert hat, ohne sie 
hinreichend aufzuklären.

Da der schweizerische Gesetzgeber bewusst darauf 
verzichtet hat, die Methodenfrage zum Innominatvertrag 
abschliessend zu regeln, gewinnt die Entwicklung kla-
rer methodischer Leitlinien für die gerichtliche Rechts-
findung und -anwendung umso mehr an Bedeutung. 
Zunächst stellt sich die grundsätzliche Frage, ob eine 
gesetzliche Methodennorm für den Innominatvertrag 
überhaupt einen praktischen Mehrwert bieten würde. So 
werden die Methodennormen gewürdigt, wie sie sowohl 
für den gemischten Vertrag als auch für den Innominat-
vertrag existieren.

Sodann untersucht die Dissertation nationale (schwei-
zerische, deutsche, französische, österreichische, estni-
sche, slowakische und holländische) Methodennormen 
wie auch Methodennormen in transnationalen Rege-
lungswerken (CISG15 und DCFR16). Allen Methodennor-
men ist eine pluralistische Vorgehensweise gemeinsam, 
die – wie später in der Arbeit zu sehen sein wird – an die 
Methodik des schweizerischen Bundesgerichts erinnert.17 
Die Frage, ob eine solche Methodennorm der Rechts
sicherheit dient, ist zu verneinen, zumal sie bloss die be-
stehende Diskussion zementiert. Zu wünschen ist viel-
mehr die weitere kritische Auseinandersetzung mit dem 
Innominatvertrag, wobei die tatsächliche methodische 
Vorgehensweise zu schärfen ist.18

B.	 «Rezepte» als Hilfestützen bei  
der Rechtsanwendung

Das zweite Kapitel widmet sich zunächst den verschiede-
nen, in der Lehre entwickelten Theorien zum Innominat-
vertrag, die darauf abzielen, die Rechtsanwendung beim 
Innominatvertrag zu rationalisieren. Die Methode hat für 
die rationale Rechtsfindung und für die Grenzziehung 

14	 Stauffer (Fn. 1), 87.
15	 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf (SR 0.221.211.1).
16	 Der Draft Common Frame of Reference (DCFR) ist eine um-

fassende wissenschaftliche Arbeit, die Grundsätze, Definitio-
nen und Modellregeln des europäischen Vertragsrechts be-
handelt und 2009 in seiner Vollversion erschienen ist.

17	 Stauffer (Fn. 1), 225; so auch BSK OR I-Amstutz/Morin, 
Einl. vor Art. 184 ff. N 23, 31–32, durch ihren wiederholten 
vergleichenden Hinweis auf die genannte DCFR-Norm bei der 
Analyse der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.

18	 Stauffer (Fn. 1), 114.

zwischen Judikative und Legislative im Rechtsstaat eine 
herausragende Bedeutung.

In der Dissertation wird aufgezeigt, wie die Bildung der 
unterschiedlichen Theorien – Absorptionstheorie, Kom-
binationstheorie, Theorie der analogen Rechtsanwen-
dung, Kreationstheorie, Theorie der Übernahme gesetz-
licher Einzelanordnungen und Diskurstheorie – in ihrem 
historischen Kontext zu verstehen und folglich als Kon-
tinuum zu werten ist. So wird jede dieser Theorien erör-
tert und ihre Auswirkung auf die heutige Lehre, auch aus 
rechtsvergleichender Perspektive, geprüft.19 Besonders 
hervorzuheben ist die enge Verbundenheit der jeweiligen 
Theorie zur Rechtsanwendung beim Innominatvertrag 
mit der Vertragsqualifikation.20

Von Interesse ist hierbei die Herkunft der Theorien, 
zumal sie innerhalb eines gesamteuropäischen Diskurses 
bestehen. Die Rezeption ausländischen Gedankenguts 
betrifft in diesem Kontext vor allem die dogmatischen 
Grundlagen. Man kann hier, wie Rodolfo Sacco, von 
einer «circulation des modèles» sprechen.21 Darunter ist 
das Zirkulieren von dogmatischen Rechtsprinzipen bzw. 
Theoremen zwischen verschiedenen Rechtsordnungen zu 
verstehen, wie es etwa bei den Theorien zum Innominat-
vertrag der Fall ist. Eine zentrale Erkenntnis des Werks 
liegt sodann in der Feststellung, dass die Theorien zum 
Innominatvertrag nicht isoliert nebeneinander-, sondern 
in einem wechselseitigen Bezug zueinanderstehen und 
sich historisch wie systematisch aufeinander beziehen. 
Jeder dieser Ansätze trägt aus seiner jeweiligen Perspek-
tive zur Bewältigung der methodischen Herausforderun-
gen bei und entfaltet damit eigenständigen dogmatischen 
Erkenntniswert. Das Werk plädiert in diesem Zusam-
menhang für eine integrative Betrachtungsweise, die 
auf einem dynamischen «Theoriennetz» basiert und der 
Komplexität innominater Vertragsformen gerecht wird.22

Die Dissertation stellt fest, dass der Innominatvertrag 
in der rechtswissenschaftlichen Diskussion häufig als ein 
Problem der Vertragsergänzung verstanden wird.23 Kri-
tisch wird dabei angemerkt, dass die Auflösung beste-
hender Theorien in einem einheitlichen Verfahren der 

19	 Stauffer (Fn. 1), 128 ff.
20	 Stauffer (Fn. 1), 127 f., so wird etwa in der französischen Li-

teratur gar nicht zwischen der Vertragsqualifikation und dem 
Problem der Rechtsanwendung beim contrat innommé unter-
schieden.

21	 Stauffer (Fn. 1), 192, mit Verweis auf Ernst A. Kramer, 
Der Einfluß des BGB auf das schweizerische und österreichi-
sche Privatrecht, AcP 200 (2000), 365–400, 369. Der Begriff 
wurde indessen vom italienischen Rechtsvergleicher Rodol-
fo Sacco geprägt.

22	 Stauffer (Fn. 1), 198.
23	 Stauffer (Fn. 1), 169 ff.
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Vertragsergänzung zu kurz greift: Ein solches Vorgehen 
orientiert sich zu stark am Modell des Nominatvertrags 
und vernachlässigt die strukturellen Besonderheiten in-
nominater Vertragsformen. Darüber hinaus ist festzustel-
len, dass die Lehren zur Vertragsergänzung selbst sehr 
uneinheitlich konstruiert sind, was die Entwicklung eines 
konsistenten methodischen Rahmens erschwert.24 

C.	 Praktische Rechtsanwendung durch  
das Bundesgericht

Das dritte Kapitel bietet eine umfassende Darstellung 
des Umgangs mit dem Innominatvertrag in der Recht-
sprechung des schweizerischen Bundesgerichts und un-
tersucht das Postulat des Methodenpluralismus in ihrer 
praktischen Anwendungsweise. Das Postulat hält fest, 
dass zwischen den Theorien zum Innominatvertrag kei-
ne Hierarchie erkennbar ist, wobei offenbleibt, wie sie im 
Einzelnen angewendet werden. Bisherige Ordnungsver-
suche, wie etwa die Unterscheidung zwischen dem ge-
mischten Vertrag und dem Vertrag sui generis oder das 
alleinige Abstellen auf den Regelungsschwerpunkt, wer-
den hierbei abgelehnt. Diese vereinfachen die Methode 
nämlich unzutreffend, wenngleich sie sich als Orientie-
rungshilfen anbieten.25

Die Dissertation setzt sich an dieser Stelle mit der Kri-
tik auseinander, die den Methodenpluralismus als «grund
satzlos» oder «opportunistisch» abwertet, und verteidigt 
ihn als praktikables Instrument zur Lösung privatrechtli-
cher Fragestellungen durch argumentative Auseinander-
setzung und diskursive Strukturierung. In der Dissertation 
wird der Versuch angestellt, diesen Methodenpluralismus 
besser zu erfassen. Anstelle vereinfachender Typisierun-
gen – etwa der Dichotomie von gemischtem Vertrag und 
Vertrag sui generis  – wird ein differenziertes Zwei-Stu-
fen-Modell vorgeschlagen, nämlich jenes des Ausdiffe-
renzierungsprozesses.26 Dieses berücksichtigt sowohl 
funktionale Abgrenzungskriterien als auch den Norm-
zweck und zielt darauf ab, methodische Willkür zu ver-
meiden und die Sachgerechtigkeit im konkreten Einzelfall 
zu gewährleisten. Der als «Ausdifferenzierungsprozess» 
bezeichnete methodische Zugang erlaubt es, Innominat-
verträge systematisch den bestehenden Vertragstypen zu-
zuordnen und deren Normen gezielt auf konkrete Streit-
fragen anzuwenden. Dieser wurde bereits von Amstutz/
Morin in der Basler Kommentierung zu den Innominat-
kontrakten mit Blick auf die bundesgerichtliche Vorge-

24	 Zum Ganzen Stauffer (Fn. 1), 182 ff.
25	 Stauffer (Fn. 1), 212 ff.
26	 Stauffer (Fn. 1), 221 ff.

hensweise beim gemischten Vertrag festgestellt,27 wobei 
die Dissertation ihn auf den Innominatvertrag als solches 
bezieht.

In einer vertieften Analyse wird die höchstrichterliche 
Rechtsprechung anhand der Kriterien «Vertrauen», «Ver-
tragsdauer» und «Machtgefälle» analysiert.28 Dabei wird 
aufgezeigt, wie diese Parameter sowohl bei der vertragli-
chen Qualifikation als auch bei der Interessenabwägung 
in konkreten Fällen herangezogen werden. Bei der Be-
stimmung, welche zwingende Norm aus dem Besonde-
ren Teil des OR anwendbar ist, erfolgt eine vergleichende 
Betrachtung zwischen dem durch die Norm geschützten 
Interesse und den im jeweiligen Innominatvertrag be-
rührten Interessen – unabhängig von einer formalen Ein-
ordnung in bestehende Vertragstypenkategorien.

Mit Blick auf die zunehmende Komplexität von Ver-
tragsgestaltungen muss die jeweilige Vertragskonstruk-
tion bezüglich der vorliegenden Rechtsstreitigkeit aus-
differenziert werden. Diese Ausdifferenzierung erfolgt 
pragmatisch, zumal sie die Sachgerechtigkeit für den Ein-
zelfall anstrebt. Folglich muss eine willkürliche Rechtsfin-
dung durch eine genaue methodische Beschreibung der 
Entscheidfindung ersetzt werden.

D.	 Darstellung des Ausdifferenzierungs
prozesses

Im vierten Kapitel wird aufbauend auf der zuvor analy-
sierten Rechtsprechung der praktische Ausdifferenzie-
rungsprozess dargestellt. Ausgehend von der Erkenntnis, 
dass eine allgemeingültige Theorie aufgrund der Einzel-
fallgebundenheit solcher Vertragsformen nicht tragfähig 
ist, wird für eine realistische Methodik plädiert, die insbe-
sondere die Nachvollziehbarkeit gerichtlicher Entschei-
dungsprozesse in den Vordergrund stellt.29 

Dabei werden unterschiedliche methodische Zugän-
ge der Vertragstypenlehre kontrastiert und die Wechsel-
wirkung zwischen typologischer Einordnung und kon-
kreter Zweckbestimmung des Vertrags herausgearbeitet. 
Hierbei wird die Bedeutung der vertraglichen Qualifi-
kation rechtsvergleichend mit Deutschland, Frankreich 
und England hervorgehoben. Die zunehmende Vielfalt 
vertraglicher Gestaltungen, die sich nicht eindeutig den 
klassischen Vertragstypen zuordnen lassen, macht eine 
flexible und kontextbezogene Betrachtung erforderlich. 

27	 Siehe BSK OR I-Amstutz/Morin, Einl. vor Art. 184 ff. N 23. 
Dieser Ausdifferenzierungsprozess ist in Anlehnung an Nik-
las Luhmann zu verstehen, siehe Stauffer (Fn. 1), 221.

28	 Stauffer (Fn. 1), 268 ff.
29	 Stauffer (Fn. 1), 297 ff.
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Zugleich ist davon abzusehen, das bestehende gesetzliche 
Vertragstypensystem übermässig zu relativieren, da dies 
die dogmatische Kohärenz und rechtliche Stabilität ge-
fährden kann.30

Im Zentrum der abschliessenden Analyse stehen die 
Differenzierungskriterien, die bei der vertraglichen Qua-
lifikation heranzuziehen sind. Auf der ersten Wertungs-
ebene erfolgt die Einordnung primär anhand des Ver-
tragsinhalts und -zwecks, wobei die Interessenlage der 
Parteien masseblich ist. Auf der zweiten Wertungsebene 
tritt der normative Kontext in den Vordergrund: Hier 
wird insbesondere geprüft, ob zwingende Bestimmun-
gen, die auf einen generalisierbaren Interessenausgleich 
abzielen, unabhängig von der formalen Vertragstypenzu-
ordnung zur Anwendung gelangen können. Dieser zwei-
stufige Bewertungsprozess erlaubt eine sachgerechte und 
methodisch transparente Rechtsanwendung, die sowohl 
der Vertragsfreiheit als auch dem Schutz strukturell be-
nachteiligter Interessen Rechnung trägt.31

III.	 Abschliessende Gedanken

Die zunehmende Etablierung neuartiger Vertragsformen 
und ihre wachsende praktische Relevanz verlangen nach 
einer differenzierten dogmatischen Erfassung. Es greift 
zu kurz, diese Entwicklungen allein einer offenen und 
flexiblen richterlichen Praxis zu überlassen. Vielmehr be-
darf es einer methodisch klaren Herangehensweise, die 
es erlaubt, strukturelle Anforderungen und normative 
Leitlinien zu erkennen, systematisch zu reflektieren und 
transparent zu kommunizieren.32 Die Rechtsprechung 
verfügt dabei über das Potenzial, solche methodischen 
Forderungen nicht nur aufzugreifen, sondern auch aktiv 
zu formulieren und weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus wird dank einer geschärften Sichtweise 
erkennbar gemacht, wann ein gesetzgeberischer Eingriff – 
ob ganzheitlich mit der Positivierung neuer Vertragsarten 
oder bloss punktuell – notwendig ist.33 So spricht etwa mit 
Blick auf die herausgearbeiteten Kriterien wie «Vertrau-
en», «Vertragsdauer» und «Machtgefälle» nichts gegen 
eine Anpassung des Allgemeinen Teils des OR, beispiels-
weise für Dauerschuldverhältnisse, die im Alltag eine 
zentrale Rolle spielen. Eine derartige Ergänzung könnte 

30	 Stauffer (Fn. 1), 299 ff.
31	 Stauffer (Fn. 1), 350 ff.
32	 Stauffer (Fn. 1), 366.
33	 Die Bedeutung dieser neuen Methodenbeschreibung wird ab-

schliessend im kurzen fünften Ausblickskapitel hervorgeho-
ben, siehe Stauffer (Fn. 1), 363 ff.

die Rechtssicherheit und Systematik weiter stärken, ohne 
die Flexibilität des Vertragsrechts zu gefährden. Mithilfe 
einer geschärften Methode kann somit in dem teilwei-
se unübersichtlichen Bereich des Innominatvertrags ein 
klarer Weg geebnet werden, auf dem die Rechtssicherheit 
gewahrt werden kann.




